
1.1. StGB - Besonderer Teil

erkennen, daß ungenügende Ernährung der Kinder 
zu schädlichen Folgen führen kann.

4.
Zu den Voraussetzungen des § 142 Abs. 1 Ziff. 2 
StGB (Kindesmißhandlung)
Die körperliche Züchtigung von Kindern und Ju
gendlichen sowie die Anwendung anderer, mit 
schädlichen Auswirkungen auf deren Psyche verbun
dener Maßnahmen sind ungeeignete Erziehungsmit
tel zur Fferausbildung sozialistischer Persönlichkei
ten. Sie widersprechen dem sozialistischen Humanis
mus und den in der Verfassung der DDR charakteri
sierten Bildungs- und Erziehungszielen .
Solchen Erscheinungen muß u. U. auch mit straf
rechtlichen Mitteln begegnet werden. Mit der Be
schränkung des Strafrechts auf Fälle von Mißhand
lungen wird jedoch deutlich, daß die Anlässe hierzu, 
die damit verfolgten Ziele und das Ausmaß der Ein
wirkungen auf die körperliche Integrität und den 
psychischen Zustand von Kindern und Jugendlichen 
zu beachten sind.
4.1.
.Mißhandeln’ im Sinne des § 142 Abs. 1 Ziff. 2 StGB 
ist ein Verhalten, das unter Berücksichtigung des Al
ters- und Entwicklungsstandes des Minderjährigen 
durch ein rohes oder brutales Vorgehen gekenn
zeichnet ist oder sonst einen Minderjährigen in sei
nem physischen oder psychischen Wohlbefinden er
heblich beeinträchtigt. Es umfaßt sowohl tätliche 
Angriffe auf die körperliche Integrität als auch An
griffe auf die Psyche, z. B. durch Einsperren. Die 
Verabreichung leichter Schläge erreicht regelmäßig 
nicht die Qualität einer Mißhandlung.
4.2.
.Körperliches Mißhandeln’ im Sinne des § 142 
Abs. 1 Ziff. 2 ist identisch mit .mißhandeln' im Sinne 
des § 115 StGB. Insoweit ist § 142 Abs. 1 Ziff. 2 
StGB gegenüber § 115 StGB lex specialis. Mißhan- / 
dein setzt nicht ein fortwährendes Verhalten voraus 
und verlangt auch nicht den Eintritt nachweisbarer 
schädlicher Folgen.

5.
Zu den Voraussetzungen des § 142 Abs. 1 Ziff. 3 
StGB
5.1.
Diese Bestimmung erfaßt vor allem Verletzungen 
der Aufsicht und Kontrolle gegenüber Kindern und 
Jugendlichen unter Berücksichtigung der Eigenhei
ten des zu Beaufsichtigenden.'Die Verletzung sol
cher Pflichten kann z. B. in der bewußten Mißach
tung von Hinweisen der sozialen Umwelt über einen 
negativen Umgang eines Jugendlichen bzw. in der 
weiteren leichtfertigen Duldung solcher Beziehun
gen bestehen.
5.2.
Die ausdrückliche Charakterisierung solcher Pflicht

verletzungen als .schwere' besagt, daß es sich um 
solche handelt, die der inhaltlichen Schwere von 
Handlungen nach § 142 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 StGB 
entsprechen. Die Pflichtverletzung nach Ziff. 3 muß 
nicht fortwährend begangen werden. Sie muß die 
Möglichkeit der Begehung von Straftaten durch 
Minderjährige beeinflußt haben, ohne daß jedoch 
zwischen Pflichtverletzung und Straffälligwerden ein 
notwendiger unabdingbarer Zusammenhang beste
hen muß.
Bei Straffälligwerden Minderjähriger darf nicht oh
ne weiteres auf die Verletzung von Erziehungspflich
ten durch Erziehungsberechtigte geschlossen wer
den. Andererseits muß nicht schon jede Pflichtver
letzung bei Straffälligwerden Minderjähriger eine 
schwere Rechtspflichtverletzung darstellen.

6.
Zum schweren Fall nach § 142 Abs. 2 StGB
Eine schwere Schädigung nach § 142 Abs. 2 StGB 
liegt vor
- in körperlicher Hinsicht z. B. bei Folgen im Sinne 

§ 116 StGB; die Vorschrift des § 142 Abs. 2 StGB 
ist in solchen Fällen gegenüber § 116 Abs. 1 StGB 
lex specialis;

- in geistiger Hinsicht, wenn im Ergebnis der 
Pflichtverletzung die Entwicklung von Minder
jährigen von der durchschnittlichen Norm ande
rer gleichaltriger und psychisch gleichgelagerter 
Kinder erheblich abweicht;

- in sittlicher Hinsicht bei erheblicher sozialer 
Fehlentwicklung.

Da aber gleiches Alter bei den gegebenen konkreten 
Erziehungsbedingungen allein nicht ausreicht, um 
Abweichungen von der Norm in geistiger und sittli
cher Hinsicht beurteilen zu können, sollten diese 
Fragen, soweit sie sich nicht eindeutig beantworten 
lassen, unter Hinzuziehung Sachkundiger - das kön
nen in unkomplizierten Fällen auch die Organe der 
Jugendhilfe sein - geprüft werden; denn insoweit er
geben sich schon Unterschiede zwischen Kindergar
ten-, Familien- und Dauerheimkindern, viel mehr 
aber noch Besonderheiten bei Schwachsinnigen und 
absolut Bildungsunfähigen.
Das schließt nicht aus, daß im Einzelfall beispiels
weise ein Dauerheimkind weiterentwickelt sein kann 
als ein gleichaltriges Kindergartenkind.“

§ 143
Vereitelung von Erziehungsmaßnahmen
Ein Erwachsener, der ein Kind oder einen Jugendli
chen einer staatlich angeordneten Familien- oder 
Heimerziehung entzieht oder sie dazu verleitet oder 
ihnen dabei hilft, sich dieser zu entziehen, wird mit 
öffentlichem Tadel, Geldstrafe oder mit Verurtei
lung auf Bewährung bestraft.
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